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Ws ist naturgemäß die Aufgabe eines politischen Vereines, die

möglichste Ausbildung jenes Zweiges der Gesetzgebung anzustreben,

welchem er seine eigene Existenz verdankt, und von welchem in erster

Linie eine gedeihliche Fortentwicklung und ein ersprießliches Wirken
desselben abhängt.

Ein möglichst freisinniges Vereinsrecht ist für den konstitutionellen
Staat, für die Förderung des Fortschrittes auf politischem, sozialem

ja auf allen Gebieten des modernen Kulturlebens geradezu ein unab¬

weisbares Bedürfniß geworden.

Es ist ein charakteristischer Zug unserer Zeit, daß dem absoluten

Willen und der maßgebenden Ansicht oder allein waltenden Thätigkeit
Einzelner allüberall entgegengetreten wird, und daß sich die so sehr

naturgemäße Ueberzeugung allgemein Bahn gebrochen hat, daß große

Ziele, Werke von Dauer durch den Einzelnen nicht erreicht werden
können. Die Summe von vielen intellektuellen Kräften, die sich Einen
Zweck im Auge haltend, gegenseitig unterstützen und in ihrer Verschie¬

denheit ergänzen, das Ergebniß der Erfahrungen Vieler — dieß allein
wird heutzutage als taugliche Bürgschaft für die Tüchtigkeit eines

Werkes, für die Stichhältigkeit einer Meinung angesehen.

Diese allgemeinen Gründe wären allein hinreichend, um einen

Verein, deffen erster Zweck die „Förderung geistigen und materiellen
Fortschrittes" ist, zu vermögen, daß er sich mit der Gesetzgebung über
das Vereins- und das damit im engsten Zusammenhange stehende

Versammlungsrecht auf das angelegentlichste beschäftige.

Wir haben aber leider noch einen weiteren sehr triftigen Grund,
das Vereins- und Versammlungsrecht zum Gegenstände unserer Unter¬
suchungen zu machen, welcher darin liegt, daß unsere dießfällige Gesetz¬

gebung an argen Mängeln und bedenklichen Lücken gar zu über¬

reich ist.
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